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Gemeinde Dannewerk: 10. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 8 „Baugebiet Krumacker“ 
hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg 
        als Träger öffentlicher Belange 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die untere Bauaufsichtsbehörde weist darauf hin, dass teilweise die Maßangaben zu der 

Tiefe der Baugrenzen und Flächen für Bepflanzung/ Grünflächen fehlen 

 

 

Die untere Naturschutzbehörde weist auf Folgendes hin: 

Dem dargestellten Untersuchungsumfang zum Umweltbericht wird grundsätzlich zugestimmt. 

Im Weiteren Verfahren und vor Satzungsbeschluss, wird eine Entlassung aus dem Geltungs-

bereich des Landschaftsschutzgebietes notwendig. Der Entlassungsantrag ist frühzeitig digital 

mit Begründung und Karte bei der unteren Naturschutzbehörde zu stellen.  

Das Planungsvorhaben leitet sich nicht aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Dannewerk 

ab. Eine Fortschreibung des Landschaftsplanes wird daher empfohlen.  

Die Knicks entlang des Plangebietes sind als Festsetzungen im Bebauungsplan darzustellen. 

In der Planzeichnung sind die Knicks derzeit teilweise lediglich als „Nachrichtliche Übernahme“ 

dargestellt.  
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Entlang der Knicks sollte entsprechend den „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ 

Schutzstreifen von mindestens 3 m Breite zu baulichen Anlagen, zu denen auch versiegelte 

Grundflächen, z.B. von Wegen zählen, eingehalten werden. Die Knickschutzstreifen sind im 

Bebauungsplan darzustellen. Die Knicks einschließlich ihrer Schutzstreifen sollen nicht als pri-

vate Grünflächen ausgewiesen werden, sondern im öffentlichen Eigentum verbleiben, um den 

Erhalt und die Pflege der Knicks zu gewährleisten.  

Für die Beseitigung des innerhalb der geplanten Bauflächen liegenden Landschaftselements 

Grabens ist ein Ausgleich in Form einer offenen Wasserfläche vorzusehen und in der Planung 

anzugeben. 

Die im Text (Teil B) des Bebauungsplans unter 9.2 genannten Hinweise zur Beleuchtung sind 

um folgende Vorgaben zu ergänzen: 

Für die Beleuchtung ist ausschließlich warmweißes Licht bis maximal 3.000 Kelvin mit gerin-

gen UV- und Blaulichtanteile sowie die Anbringung in möglichst geringer Höhe und einer nach 

unten abstrahlenden Ausrichtung mit möglichst kurzer Beleuchtungsdauer zu verwenden. 

 

 

Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 8 „Baugebiet 

Krumacker“ in der Gemeinde Dannewerk keine grundsätzlichen Bedenken. 

Es fehlt in der Begründung allerdings eine Aussage, wie mit dem, durch das Plangebiet ver-

laufenden Verbandsgewässer, umgegangen werden soll. Dies ist vor dem nächsten Schritt 

der Erschließungsplanung mit dem Wasser- und Bodenverband und der unteren Wasserbe-

hörde zu klären / besprechen. 

Gemäß 3.6 der Begründung soll das Oberflächenwasser von den öffentlichen Verkehrsflächen 

über straßenbegleitende Mulden versickert, bzw. über Drainagen abgeleitet werden. Das wird 

von der unteren Wasserbehörde sehr begrüßt. 

Um den Regenwasser-Abfluss aus dem Plangebiet weiter zu reduzieren, könnten auf den 

Grundstücken z. B. auch Regenzisternen mit Rückhaltepuffer errichtetet werden. Bei der Gar-

tenbewässerung in den Sommermonaten kann dadurch zusätzlich die Verdunstung gefördert 

werden. Auch Gründächer auf Nebengebäuden können zur Entlastung des Regenwasser-Ka-

nals und zur Steigerung der Verdunstung im Plangebiet beitragen. 

 

 

Die untere Bodenschutzbehörde gibt folgende Hinweise: 

Bei der Anlage eines Baugebiets sind die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes (§1 

BBodSchG i. V. mit § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Es ist auf einen sparsamen und 

schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

Im zu erstellenden Umweltbericht sind Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz konkret 

zu benennen. 
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Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 

gegeben. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag: 

 

gez. Kortüm 
  


